
Bekanntmachung der Beschlüsse in der Gemeinderatssitzung am  
23. Januar 2023 

 
Nachfolgende Beschlüsse, wurden unter folgenden Tagesordnungspunkten beschlos-
sen: 
 
TOP 35.7 5. Änderung des Bebauungsplans „Ortsetter und Eck“ und Erlass örtli-

cher Bauvorschriften für den Außenbereich 
 

 Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 (1) BauGB 
 Billigung des Entwurfs 
 Beschluss der Offenlage gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 

 
V – GR 03/2023 

 
Beschluss:  
 
Der Gemeinderat stimmt mit 
 
Ja     6 Stimme(n) 
Nein     1 Stimme(n) 
Enthaltungen    0 Stimme(n) 
 
den nachfolgenden Beschlussanträgen zu: 
 
1. Der Gemeinderat beschließt gemäß § 2 (1) BauGB die Aufstellung der 5. Änderung 

des Bebauungsplans „Ortsetter und Eck“ und den Erlass örtlicher Bauvorschriften 
für den Änderungsbereich im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
 

2. Der Gemeinderat billigt den Entwurf der 5. Änderung des Bebauungsplans „Ortsetter 
und Eck“ sowie der dazugehörigen örtlichen Bauvorschriften für den 
Änderungsbereich vom 23.Januar 2023. 

 
3. Der Gemeinderat der Gemeinde Wittnau beschließt die Offenlage gemäß § 3 (2) 

BauGB und die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 
4 (2) BauGB. 

 
TOP 35.6 Gemeindewald Wittnau 
 

 Wirtschaftsergebnis Gemeindewald Wittnau für das Forstwirtschafts-
jahr 2021 

 Bewirtschaftungs- und Nutzungsplan Gemeindewald Wittnau für das 
Forstwirtschaftsjahr 2023 

 
V – GR 02/2023 

 
Beschlüsse: - einstimmig –  
 
Der Gemeinderat beschließt gemäß § 5 Abs. 2 Landeswaldgesetz (LWaldG) das Wirt-
schaftsergebnis des Bewirtschaftungsplanes für das Forstwirtschaftsjahr 2021. 
 
Der Gemeinderat beschließt gemäß § 51 Abs. 2 Landeswaldgesetz (LWaldG) die vorge-
legten Betriebspläne für das Forstwirtschaftsjahr 2023. 
 
 



TOP 35.8 Vorberatung Haushaltsplan 2023 
 

V – GR 04/2023 
 
Beschluss: - einstimmig - 
 
Der Gemeinderat beauftragt das Rechnungsamt der Verwaltungsgemeinschaft Hexental 
mit der Erstellung des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung 2023, auf Basis der 
besprochenen Zahlen und beschlossenen Änderungen.  
 
 
TOP 35.9 Beschlussfassung über die Annahme von Spenden 
 

V – GR 05/2023 
 
Beschluss: - einstimmig -  
 
Der Gemeinderat beschließt die Annahme der Spenden für den genannten Verwen-
dungszweck. 
 
 


